
Stadt Wilkau-Haßlau 
- Der Bürgermeister- 

Seite 1 

 

 
 
 

Beschlussvorlage Stadtrat öffentlich 
 
 
Einreicher: Bürgermeister Erfasst am: 09.08.2024 
Erarbeitet: Manuela Göckeritz Vorlage-Nr.: BV/027/2024 
 
 

Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Stadtrat 15.08.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Bestellung der Mitglieder des Verwaltungs- und Sozialausschusses 
 

Gesetzliche Grundlage 

§§ 41, 42 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 
(SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist 
§§ 5, 6 Hauptsatzung der Stadt Wilkau-Haßlau 

  

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Stadt Wilkau-Haßlau bestellt folgende Mitglieder in den Verwaltungs- und 
Sozialausschuss und legt fest, dass je Ausschussmitglied bis zu drei Stellvertreter bestellt 
werden. Diese sind keinem Ausschussmitglied persönlich zugeordnet. 
 
CDU 
Reinhard Röthig 
Lutz Lippold 
Christopher Neef 
 
AfD 
Christian Küttler 
Sabine Kallweit 
Jens Breitfeld 
 
DIE LINKE 
Dr. Hans-Günter Wilhelm 
 
FWCW 
Mirko Fritzsch 
 
SPD 
Max Tautenhahn 

 
 
Stellvertreter: 
 
CDU 
Toni Rißmann 
Uwe Eißmann 
Ronny Wild 
AfD 
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Dietmar Kallweit 
 
FWCW 
Danny Schwalbe 
 

  

 

Begründung 

Die beschließenden Ausschüsse bestehen aus dem Vorsitzenden und mindestens vier 
Mitgliedern. Der Stadtrat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter in gleicher Zahl 
widerruflich aus seiner Mitte. Abweichend von Satz 2 kann der Stadtrat festlegen, dass je 
Ausschussmitglied bis zu drei Stellvertreter bestellt werden können; diese sind keinem 
Ausschussmitglied persönlich zugeordnet. 
 
Durch die Hauptsatzung der Stadt Wilkau-Haßlau wird festgelegt, dass ein Verwaltungs- 
und Sozialausschuss mit einer Stärke von9 Stadträten bestellt wird. Die Zusammensetzung 
soll der Mandatsverteilung im Stadtrat entsprechen. 
 
Mach jeder Wahl der Stadträte sind die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden.  
 

  

 

Finanzielle Auswirkung 
 keine haushaltsmäßigen Berührungen  Ausgabenerhöhungen   
 Einnahmeerhöhungen   Mittel stehen zur Verfügung   
 Einnahmeminderungen   Mittel stehen nicht zur Verfügung   
 Ausgabenminderungen   Folgekostenberechnung in Anlage   

    

Bemerkung:       
 

 

  

 

Anlagen 

    
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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